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Betreff: Änderung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes u.a. 

Bezug: Ihr E-Mail vom 27. April 2018, 
GZ: BMVRDJ-600.127/0007-V 1/2018 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger nimmt wie 
folgt Stellung: 

Zu Art. 1 Z 1 und 3· §§ 13 und 39 AVG 

Die gegenständlichen Änderungen sind zu begrüßen, da sie die Verschleppung 
von Verfahren durch ungerechtfertigte Beweisanträge verhindern. 

Zu § 39 Abs. 3 wäre jedoch klarzustellen, ob das Ende des Ermittlungsverfah
rens - wenn keine mündliche Verhandlung stattfindet - jedenfalls schriftlich mit
get It werden muss. 

Mi eundlichen Grüße 
Fü en Hauptverband 

o . Josef Probst 
Generaldirektor 
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